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Gesetz 
vom 11. April 2024 

über die Abänderung des Übernahmegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Juni 2007 betreffend Übernahmeangebote (Über-
nahmegesetz; ÜbG), LGBl. 2007 Nr. 233, in der geltenden Fassung, wird 
wie folgt abgeändert: 

Art. 32 Abs. 2 

2) Die FMA hat mit den zuständigen ausländischen Aufsichtsstellen 
und anderen ausländischen Stellen, die Kapitalmärkte beaufsichtigen, zu-
sammenzuarbeiten und ihnen Auskünfte zu erteilen, soweit dies für den 
Vollzug dieses Gesetzes erforderlich ist. Zur Zusammenarbeit gehört ins-
besondere, dass die erforderlichen Schriftstücke zur Durchsetzung von 
durch andere zuständige Stellen getroffenen Massnahmen im Zusammen-
hang mit diesem Gesetz zugestellt werden können. Im Übrigen finden auf 
die Zusammenarbeit mit anderen ausländischen Stellen, vorbehaltlich 
Art. 41 bis 44 OffG, Art. 26b sowie Kapitel IVa FMAG sinngemäss An-
wendung. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 114/2023 und 22/2024 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 11. April 2024 zur 
Abänderung des Offenlegungsgesetzes in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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